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Inhalte einer Verfahrensdokumentation 

 

Aus der Verfahrensdokumentation müssen Inhalt, Aufbau und Ablauf der betroffenen 

Prozesse vollständig ersichtlich sein. Die jeweilige Verfahrensdokumentation muss für einen 

sachverständigen Dritten verständlich sein. Auch bei fremderworbener Software, bei der die 

Dokumentation vom Software-Hersteller angefertigt wird, ist der Buchführungspflichtige 

bzw. das steuerpflichtige Unternehmen für die Vollständigkeit und den Informationsgehalt 

der Verfahrensdokumentation verantwortlich. 

 

Notwendige Inhalte einer Verfahrensdokumentation sind:  

 

 eine Beschreibung der sachlogischen Lösung 

 die Beschreibung der programmtechnischen Lösung 

 eine Beschreibung, wie die Programmidentität gewährt wird 

 eine Beschreibung, wie die Integrität von Daten gewahrt wird 

 Arbeitsanweisungen für den Anwender 

 

Die Beschreibung der sachlogischen Lösung enthält insbesondere folgende Punkte: 

 

 generelle Aufgabenstellung 

 Beschreibung der Anwenderoberflächen für Ein- und Ausgabe einschließlich der 

manuellen Arbeiten 

 Beschreibung der Datenbestände 

 Beschreibung von Verarbeitungsregeln 

 Beschreibung des Datenaustausches (Datenträgeraustausch/ Datentransfer) 

 Beschreibung der maschinellen und manuellen Kontrollen 

 Beschreibung der Fehlermeldungen und der sich aus den Fehlern ergebenden 

Maßnahmen  

 Schlüsselverzeichnisse  

 Schnittstellen zu anderen Systemen 
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Die Beschreibung der programmtechnischen Lösung hat zu zeigen, wo und wie die 

sachlogischen Forderungen in Programmen umgesetzt sind. Tabellen, über die die Funktion 

der Programme beeinflusst werden können, sind wie Programme zu behandeln. 

Programmänderungen sind in der Verfahrensdokumentation auszuweisen. Soweit die 

Programmänderungen nicht automatisch dokumentiert werden, muss durch zusätzliche 

organisatorische Maßnahmen gewährleistet werden, dass Alt- und Neuzustand eines 

geänderten Programms nachweisbar sind. Änderungen von Tabellen mit Programmfunktion 

sind in der Weise zu dokumentieren, dass für die Dauer der Aufbewahrungsfrist der jeweilige 

Inhalt einer Tabelle festgestellt werden kann. 

 

Zur Beschreibung der Programmidentität gehören die präzise Beschreibung des 

Freigabeverfahrens mit Regelungen über Freigabekompetenzen, der durchzuführenden 

Testläufe und die dabei zu verwendenden Daten sowie Anweisungen für 

Programmeinsatzkontrollen. Zum Nachweis der Programmidentität gehört im Wesentlichen 

die Freigabeerklärung in Verbindung mit vorhandenen Testdatenbeständen. Aus der 

Freigabeerklärung muss sich ergeben, welche Programmversion ab welchem Zeitpunkt für 

den produktiven Einsatz vorgesehen ist. 

 

Als Maßnahmen zur Wahrung der Datenintegrität sind alle Vorkehrungen zu beschreiben, 

durch die erreicht wird, dass Daten und Programme nicht von Unbefugten geändert werden 

können. Hierzu gehört neben der Beschreibung des Zugriffsberechtigungsverfahrens der 

Nachweis der sachgerechten Vergabe von Zugriffsberechtigungen. 

 

Die Arbeitsanweisungen, die für den Anwender zur sachgerechten Erledigung und 

Durchführung seiner Aufgaben vorhanden sein müssen, gehören ebenfalls zur 

Verfahrensdokumentation und sind schriftlich zu fixieren. Das ist insbesondere die 

Beschreibung der im Verfahren vorgesehenen manuellen Kontrollen und Abstimmungen. Die 
Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen sind hierbei zu berücksichtigen. 

 


